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Erklärung der Regiemng der Deutschen Demokratischen Republik 
zu den Eigentumsverhältnissen 

In seinfir Sitzung am 1. März hat der 

Ministerrat der Deutschen Demokrati

en Republik folgende Erklärung be

schlossen: 

Die Regierung .der· Deut.sehen Demo
kratischen RepU'blik hält es im Zusam
menhang mit dem angestrebten zusam
menwachsen beider deu.tscher Staaten 
sowie insbesondere mit den Verhand
lun,gen zu;r Schaffung einer Wä-hro•ngs
uni-on und Wirtschaft5gemeinschaft zwi
schen der Deutschen Demokraitischen 
Repu,bJik und der Bundesrepublik 
DeutschJand für erforderlich, nachfol
gende Erkilärung zu den Eigentumsver
hälitnissen in der Deutschen Demokra
tischen RepubMk abzugeben. 

Sie geht davon aus, daß ,es im unmit
telbaren Interesse ,aller Bürger der Deut
scheri Demokratischen Republik liegt, 
aber auch Anliegen der Regierung der 
Eundesrepublik Deutschland sein sollte, 

1 Eigentumsverhältnisse in der Deut
schen Demokrat.iisch-en Republik, W'ie sie 
sich nach dem zwei1en Weltkrieg auf 
Grund völker>rechtlicher Abkommen, 
der Gesetze des Ail.füerten Kontrollrates 
für Deutschland und Bestimmungen in 
der ehemaligen sowjetischen Besat
zungswne sowie der Gesetze und Rechts
vorschriften der Deutschen Demokrati
schen Republik herausgebildet haben, 
nicht in Frage zu steUe:n. 

Dabei handelt es s-ich -letztlich darum, 
da:s von den Bürgern d.er Deutschen De
mokratischen Republik in über 40jähri
ger Arheit geschaffene Volksvermögen 
in seinen wesentlichen Rechtskategorien 
zu wahren. Es geht um Reclrtssicherheit, 
die mit wirt.schaftlicher und sozialer 
Sicherheit verbunden sein muß. 

Die Her.aµsbildung und Erutwicklung 
des Volkseigentums auf dem heutigen 
Gebiet der Deutschen Demokratischen 

Republik vollzog sich im Ergebnis des 

zweiten Weltkrieges und hat seine 
Grundlage im Potsdamer Abkommen 
vom 2. August 1945 mit der Ziekichtung 
der EntmiJ.itarisLerung und Entnazifizie
rung in Deutschland sowie der Bestra
tung der Kriegsverbrecher. 

In Durchführung des Potsda.mer Ab
kommens . 'bestimmten Befeh�e der so
wjetischen Mili,täiradministration in 
Deutschland und Gesetze der -Länder, 
die teilweise s.uf Volksentscheiden be
ruhten, die Überführung von Vermö
genswerten· in Volkseigentum. Dabei ist 
aucll zu berücksichtigen, daß es sich um 
weitgehend kriegszerstörte Betriebe, In
stitutionen und Anlagen handelt.e. 

D;!e von der damaligen Besatzungs
macht im Zusa.mmenhan:g mit der Be
frieci'iig-ung von Reparationsansprilchen 
in sowjetisches Eigentum üibernomme
nen Bellr.iebe wurden bis 1953 in das 
EigentuJii. des Volkes der Deu,tschen De
mokratischen Republik übergeben. 

HaUJPtquelle der Schaffung von 
Volkseigentwn war und i:st die produk
tive Arbeit der Bürger der Deutschen 
Demokiratisch·en Republik. Volkseigen
tum entstand weiterhilil durch rechts
geschä:fitlichen Erwerb von Grund
stücken sowie inl Wege der Inanspruch
nahme auf geset2!licher Grundlage. 

Auf dem Land,e werden die Eigen
tum.sverhältni�e auf dem hetrtigen Ge
biet der Deutschen Demokratischen Re
publik maßgeblicll durch die 1945 durch
geführte Bodenreform bestimmt. 

Auf der GrundLage von Gesetren be
ziehungsweise V-eroronungen der Län
der wurden der Grundbesitz der Kriegs
verbrecher und Naziaktivisten rowie der 
gesamte Iänd1iche Großg,ru;nrlibesi,tz über 
100 Hektar entschädigungs.los enteignet. 
Die Bodenreform entsprach voll inhalt
lich den Zielen des Potsdamer Abkom
mens. 

Die demokratische Bodenreform er
möl1Jlichte, :La,n,da,rmen und 'l.anidlosen 
Bauern, die zum großen TeM Umsiedler 
waren, 3,3 Millionen Hektar Grund und 
Boden zur Verfügung zu stellen. Der 
enteignete Boden und mit ihm Gebäude 
und Inventar gingen ,in das Eigentum 
der Kleinbauern und Landarbeiter über. 
Die Verfassungen der Länder g.air.a,n,tier
ten den Bauern ihre .auf dem Wege der 
Bodenreform erworbenen Eigentums
rechte. Diese -Rechte wurden du.rch Arti
kel 24 der ersten Verfassung der Deut� 
sehen Demo�l'latischen Republik vom 
7. Oktober 1949 ausdrücklich bekTäftigt.

Gleiche Beachtung verdient der Schutz
der Eigentums-, Mieter- und Nutzer
rechte der BUr,ger der Deutschen De
mokll"a.tischen Republik an Grund
stücken, Gebäuden und Wohnungen. 
Entsprechend den intern,a,tionaJ. gelten• 
den rechitss1laat1ichen Grundsätzen un
terMegen Grundstücke u:nd Gebäude, 
die sich auf dem Territor,i:um eines Staa
tes .befi'Il'den, a,Wl!chlließJich seiner

Rechtshoheit. Das bedeutet, daß alle 
Bü-rger der Deutschen_ Demokratischen 
Rep.ublik, die auf dar Grnmdlia,ge des in 
der Deutschen Demokratischen Republik 
geltenden Rechts in den ver:gangenen 
vier Ja!hrzehnten Eigentums-, Nutz-ungs
und Mietrechte begründet haben, einen 
legitimen Ans,pruch auf den Fortbestand 
und die StabiiLität ihrer erworbenen 
Rechte haben und darauf vertrauen. 

Auf der Grrundla,ge der Verfassung 
und des Zivilgesetzbuches der Deutschen 
Demokratischen Republik t;>es,teht für 
alle Wohnungsmietverhältnisse ein um
fassender Kündigungsschutz. Er gilt 
auch für die Nutzung von Grundstücken 
und Gebä'U!den 7lllm Wohnen und zur Er
holung. Gegen den wmen der •berechtig
ten Nutzer kann das Vertragsvierhältn.is 
nur durch Entscheidung ordentlicher Ge-



,richte bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen aufgehoben werden. 

Diese im Zivhlgesetzbuch festgeschrie
benen Schutzvorschrüten für Mieter von 
Wohnungen und Nutzer von Boden
flächen gehören zu den elemenwen so
zialen Rechten der Bürger. Jeder neue 
Eigentümer oder Verwalter muß - un
abhä,ng�g von der Art des Eigentumser-

werbs und der Verwaltung - die Rechte 
und Pflichten der Mieter von Wohnun
gen und der be;-echtigten Nutzer von 
Bodenflächen w.ahren. Dazu kiann jeder 
Bürrger den Rechtsschutz durch die Ge
richte i'll Anspruch nehmen. 

Die Regierung der Deutschea Demo
kratischen Republik sieht diese Rechts
position .a:ls unverzichtbaren Bestandteil 

 

der Verhandlungen mit der Bundesrepu
bJik Deutschland über eine Währungs
union und Wirtschaftsgemeinschaft so
wie über die Schrritte · zum Zusammen
schluß beider deutscher Staaten ,an. Bei 
einer Rechtsangleichung im ZUge der 
Vereinigung 1beider deutscher Staaten ist 
diesem historksch gewachsenen Rechts
zustand Rechnung zu trag-en. 
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